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Gebührenordnung für das Bestattungswesen 
 
 

Erlassen vom Gemeindevorstand gestützt auf Art. 14 des Gesetzes über 
das Bestattungs- und Friedhofwesen 
 
 
Gebühren und Taxen: Für Gemeindeangehörige Für andere Per- 
  und auswärts wohnende  sonen gemäss 
  Gemeindebürger Art. 4  Art. 4, Ziff. 2-4 

Ziff. 1 und Art. 5 des des Gesetzes 
   Gesetzes 
 _____________________ ____________ 
 
1. Grabtaxen   Fr.  Fr. 
 Inkl. Randbepflanzung, 
 Plattenwege und Gehweg- 
 platten 
 für Personen über 7 Jahre unentgeltlich  1'000.-- 
 für Kinder bis 7 Jahre unentgeltlich   500.-- 
 Urnen-Reihengrab  unentgeltlich   500.-- 
 Urnen-Nischengrab unentgeltlich   400.-- 
 Urnen-Gemeinschaftsgrab 
 inkl. Bepflanzung  unentgeltlich   400.-- 
 
 
2. Bestattungskosten 
 (ohne Sarg und Überführung 
 und ohne Sargträger) 
 für Personen über 7 Jahre unentgeltlich   350.-- 
 für Personen bis 7 Jahre unentgeltlich   200.-- 
 Urnenbeisetzung  unentgeltlich   150.-- 
 
 (ohne Sarg und Ueberführung 
 Sargträger durch Gemeinde) 
 für Personen über 7 Jahre  200.--  550.-- 
 für Personen bis 7 Jahre  100.--  350.-- 
 Urnenbeisetzung  unentgeltlich  50.-- 
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    Fr.  Fr. 
 
 Kremation 
 (Taxen gemäss jeweiligem 
 Tarif Feuerbestattungsverein) 
 Kremation inkl. Aschenurne  unentgeltlich 350.-- 
 Benützung Aufbahrungskabine unentgeltlich 100.-- 
 Benützung Abdankungshalle    170.-- 170.-- 
 Orgelspiel und Orgelbenützung   120.-- 120.-- 
 Dekoration Abdankungshalle    80.-- 80.-- 
 
 
3. Andere Gebühren 
 Benützung Aufbahrungshalle  unentgeltlich 50.-- 
 Leichentransporte mit Auto 
 - in der Gemeinde   unentgeltlich nach Aufwand 
 - zur Kremation   unentgeltlich nach Aufwand 
 Exhumierung   nach Aufwand nach Aufwand 
 
 
   Gemeindeeinwohner Auswärtige 
 
4. Grabpflege 
 Bepflanzung und Unterhalt 
 während der ganzen Dauer 
 der Grabesruhe (Art. 12 des 
 Gesetzes) 
 

a) Erdbestattungsgräber 
 für Personen über 7 Jahre  2'000.--  2'000.-- 
 für Personen bis 7 Jahre  1'500.--  1'500.-- 
 
b) Urnengräber 
 - Urnen-Reihengrab  1'200.--  1'200.-- 
 - Urnen-Nischengrab  900.--  900.-- 
 

Diese Tarife entsprechen einer einfachen Bepflanzung und umfassen jährlich 
zwei Anpflanzungen inklusive den ordentlichen Unterhalt. 
 
Die Gebühren für Daueraufträge können, in Berücksichtigung der Teuerung, in 
Intervallen von fünf Jahren den neuen Verhältnissen angepasst werden. 
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5. Ausnahmebestimmungen 
 Kann bei einer in der Gemeinde verstorbenen oder als Leiche aufgefundenen 

Person die Wohngemeinde nicht festgestellt werden, oder würde die Ueber-
nahme der Ueberführungskosten für die Hinterbliebenen eine unverhältnis-
mässige Härte bedeuten, so ist der Gemeindevorstand befugt, die Bestattung 
oder Kremation mit Urnenbeisetzung in der Gemeinde, ohne Kostenfolge an-
zuordnen. 

 
 
6. Schlussbestimmungen 
 Diese Gebührenordnung tritt am 01. Januar 1993 in Kraft. Sie ersetzt diejeni-

ge vom 01. Juli 1972. 
 
 
Gemeindevorstand Igis: 
 
Der Gemeindepräsident: E. Nigg 
 
Der Gemeindeschreiber: G. Lori 
 
 


